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RS OGH 1956/3/14 1Ob162/56
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.03.1956

Norm

ABGB §1218

ABGB §1435

Rechtssatz

Im Falle des Erwerbes von Gegenständen aus den Mitteln des Heiratsgutes tritt eine unmittelbare Berechtigung der

rückstellungsberechtigten Person, im vorliegenden Fall der Gattin, an diesem Surrogat nur ein, wenn der Mann im

Namen der Frau erworben hat.
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